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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Bundesgesetz, mit dem die Österreichische Agentur für Gesundheit 
und Ernährungssicherheit GmbH errichtet und das Bundesamt für 
Ernährungssicherheit, das Bundesamt für Sicherheit im 
Gesundheitswesen sowie das Bundesamt für Verbrauchergesundheit 
eingerichtet werden (Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz – 
GESG) 

Bundesgesetz, mit dem die Österreichische Agentur für Gesundheit 
und Ernährungssicherheit GmbH errichtet und das Bundesamt für 
Ernährungssicherheit, das Bundesamt für Sicherheit im 
Gesundheitswesen sowie das Bundesamt für Verbrauchergesundheit 
eingerichtet werden (Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz – 
GESG) 

Dritter Abschnitt Dritter Abschnitt 

Einrichtung des Bundesamtes für Verbrauchergesundheit Einrichtung des Bundesamtes für Verbrauchergesundheit 

Bundesamt für Verbrauchergesundheit Bundesamt für Verbrauchergesundheit 

§ 6c. (1) Dem Bundesamt für Verbrauchergesundheit obliegt die 
Vollziehung folgender Aufgaben, die ihm in den jeweiligen Bundesgesetzen 
zugewiesen sind: 

§ 6c. (1) Dem Bundesamt für Verbrauchergesundheit obliegt die 
Vollziehung folgender Aufgaben, die ihm in den jeweiligen Bundesgesetzen 
zugewiesen sind: 

 1. Organisation und Durchführung der amtlichen Kontrollen von 
Sendungen, die beim Eingang in die Europäische Union gemäß Titel II 
Kapitel V der Verordnung (EU) 2017/625 samt Änderungsrechtsakten, 
delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten kontrolliert 
werden sowie von Tieren und Waren, die aufgrund veterinär- oder 
lebensmittelrechtlicher Bestimmungen sowie den Bestimmungen nach 
dem EU-Qualitätsregelungen-Durchführungsgesetz (EU-QuaDG), 
BGBl. I Nr. 130/2015, beim Eingang in die Europäische Union zu 
kontrollieren sind, sofern hierfür die Zuständigkeit des Bundesministers 
für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz gegeben ist; 

 1. Organisation und Durchführung der amtlichen Kontrollen von 
Sendungen, die beim Eingang in die Europäische Union gemäß Titel II 
Kapitel V der Verordnung (EU) 2017/625 samt Änderungsrechtsakten, 
delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten kontrolliert 
werden sowie von Tieren und Waren, die aufgrund veterinär- oder 
lebensmittelrechtlicher Bestimmungen sowie den Bestimmungen nach 
dem EU-Qualitätsregelungen-Durchführungsgesetz (EU-QuaDG), 
BGBl. I Nr. 130/2015, beim Eingang in die Europäische Union zu 
kontrollieren sind, sofern hierfür die Zuständigkeit des Bundesministers 
für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz gegeben ist; 

 2. Erteilung von Ausfuhrberechtigungen, die aufgrund veterinär- oder 
lebensmittelrechtlicher Bestimmungen sowie den Bestimmungen nach 
dem EU-QuaDG, erforderlich sind, sowie die damit zusammen-
hängenden Kontrollen; 

 2. Erteilung von Ausfuhrberechtigungen, die aufgrund veterinär- oder 
lebensmittelrechtlicher Bestimmungen sowie den Bestimmungen nach 
dem EU-QuaDG, erforderlich sind, sowie die damit zusammen-
hängenden Kontrollen; 

  2a. Bewilligung der Verwendung ansteckungsfähiger Erreger 
meldepflichtiger Tierseuchen gemäß § 29 Tiergesundheitsgesetz 2023, 
BGBl. I Nr. xxx/2023; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

  2b. Erfüllung bestimmter Aufgaben im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung 
gemäß § 4 Abs. 4 Tiergesundheitsgesetz 2023; 

 3. Ausstellung amtlicher Bescheinigungen oder amtlicher Attestierungen 
für Tiere, Waren und Erzeugnisse nach den geltenden 
veterinärrechtlichen und lebensmittelrechtlichen Bestimmungen über die 
freie Handelbarkeit sowie zum Zwecke der Ausfuhr von solchen Tier- 
und Warensendungen in Drittländer auf Antrag des Verfügungsbefugten, 
wenn für den jeweiligen Staat eine solche vorgesehen ist. Grundlage für 
die Ausstellung dieser Bescheinigungen oder Attestierungen sind 
Verkehrsfähigkeitsgutachten, die von der Agentur gemäß § 65 LMSVG, 
einer Untersuchungsstelle der Länder gemäß § 72 LMSVG oder von 
einer gemäß § 73 LMSVG hierzu berechtigen Person, stammen; 

 3. Ausstellung amtlicher Bescheinigungen oder amtlicher Attestierungen 
für Tiere, Waren und Erzeugnisse nach den geltenden 
veterinärrechtlichen und lebensmittelrechtlichen Bestimmungen über die 
freie Handelbarkeit sowie zum Zwecke der Ausfuhr von solchen Tier- 
und Warensendungen in Drittländer auf Antrag des Verfügungsbefugten, 
wenn für den jeweiligen Staat eine solche vorgesehen ist. Grundlage für 
die Ausstellung dieser Bescheinigungen oder Attestierungen sind 
Verkehrsfähigkeitsgutachten, die von der Agentur gemäß § 65 LMSVG, 
einer Untersuchungsstelle der Länder gemäß § 72 LMSVG oder von 
einer gemäß § 73 LMSVG hierzu berechtigen Person, stammen; 

 4. Amtliche Kontrolle von Waren, die dem LMSVG unterliegen und über 
das Internet oder andere Fernabsatzkanäle aus Vertragsstaaten der EU, 
EWR-Staaten oder Drittstaaten in Österreich zum Verkauf angeboten 
werden, einschließlich „mystery shopping“ gemäß Art. 36 der 
Verordnung (EU) 2017/625 oder Schwerpunktaktionen der Europäischen 
Kommission und 

 4. Amtliche Kontrolle von Waren, die dem LMSVG unterliegen und über 
das Internet oder andere Fernabsatzkanäle aus Vertragsstaaten der EU, 
EWR-Staaten oder Drittstaaten in Österreich zum Verkauf angeboten 
werden, einschließlich „mystery shopping“ gemäß Art. 36 der 
Verordnung (EU) 2017/625 oder Schwerpunktaktionen der Europäischen 
Kommission und 

 5. Festlegung und Einhebung sämtlicher mit der Aufgabenerfüllung des 
Bundesamts für Verbrauchergesundheit in Zusammenhang stehenden 
Gebühren. 

 5. Festlegung und Einhebung sämtlicher mit der Aufgabenerfüllung des 
Bundesamts für Verbrauchergesundheit in Zusammenhang stehenden 
Gebühren. 

(2) Das Bundesamt für Verbrauchergesundheit ist eine unmittelbar 
nachgeordnete Dienststelle des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz. Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz ist die weisungsberechtigte Oberbehörde. 

(2) Das Bundesamt für Verbrauchergesundheit ist eine unmittelbar 
nachgeordnete Dienststelle des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz. Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz ist die weisungsberechtigte Oberbehörde. 

(3) Ein Mitglied der Geschäftsführung ist durch Ernennungsbescheid, der 
vom Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz im 
Einvernehmen mit der Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und 
Tourismus zu erlassen ist, mit der Leitung des Bundesamtes für 
Verbrauchergesundheit zu betrauen. In dieser Funktion führt dieses Mitglied der 
Geschäftsführung den Amtstitel „Direktor des Bundesamtes für 
Verbrauchergesundheit“. 

(3) Ein Mitglied der Geschäftsführung ist durch Ernennungsbescheid, der 
vom Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz im 
Einvernehmen mit der Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und 
Tourismus zu erlassen ist, mit der Leitung des Bundesamtes für 
Verbrauchergesundheit zu betrauen. In dieser Funktion führt dieses Mitglied der 
Geschäftsführung den Amtstitel „Direktor des Bundesamtes für 
Verbrauchergesundheit“. 

(4) Das Bundesamt für Verbrauchergesundheit hat sich grundsätzlich, um 
die Vollziehung der in Abs. 1 angeführten hoheitlichen Aufgaben zu bewirken, 
aller der Agentur zu Gebote stehenden Mittel zu bedienen, fachlich befähigte 

(4) Das Bundesamt für Verbrauchergesundheit hat sich grundsätzlich, um 
die Vollziehung der in Abs. 1 angeführten hoheitlichen Aufgaben zu bewirken, 
aller der Agentur zu Gebote stehenden Mittel zu bedienen, fachlich befähigte 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Kontrollorgane einzusetzen und ihnen zu diesem Zweck eine entsprechende 
Ausweisurkunde sowie ein Dienstzeichen auszustellen. Der Bundesminister für 
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz kann durch Verordnung 
nähere Vorschriften über die Ausbildung der Kontrollorgane erlassen, wobei 
jedenfalls die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/625 zu berücksichtigen 
sind. 

Kontrollorgane einzusetzen und ihnen zu diesem Zweck eine entsprechende 
Ausweisurkunde sowie ein Dienstzeichen auszustellen. Der Bundesminister für 
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz kann durch Verordnung 
nähere Vorschriften über die Ausbildung der Kontrollorgane erlassen, wobei 
jedenfalls die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/625 zu berücksichtigen 
sind. 

(5) Das Bundesamt für Verbrauchergesundheit hat zur ordnungsgemäßen 
Wahrnehmung seiner Aufgaben eine Geschäftsordnung und –einteilung zu 
erlassen. 

(5) Das Bundesamt für Verbrauchergesundheit hat zur ordnungsgemäßen 
Wahrnehmung seiner Aufgaben eine Geschäftsordnung und –einteilung zu 
erlassen. 

(6) Die Kontrollorgane haben sich bei der Ausübung ihrer Tätigkeit durch 
eine Ausweisurkunde oder ein sichtbar zu tragendes Dienstabzeichen 
auszuweisen, soweit es sich nicht um die Tätigkeiten gemäß § 6c Abs. 1 Z 4 
handelt, die eine verdeckte Probennahme erfordern. Das Bundesamt für 
Verbrauchergesundheit hat durch Verordnung nähere Regelungen über Form und 
Gestaltung des Dienstabzeichens oder der Ausweisurkunden zu treffen. 

(6) Die Kontrollorgane haben sich bei der Ausübung ihrer Tätigkeit durch 
eine Ausweisurkunde oder ein sichtbar zu tragendes Dienstabzeichen 
auszuweisen, soweit es sich nicht um die Tätigkeiten gemäß § 6c Abs. 1 Z 4 
handelt, die eine verdeckte Probennahme erfordern. Das Bundesamt für 
Verbrauchergesundheit hat durch Verordnung nähere Regelungen über Form und 
Gestaltung des Dienstabzeichens oder der Ausweisurkunden zu treffen. 

(7) Verordnungen, Beschlüsse und der Gebührentarif des Bundesamtes für 
Verbrauchergesundheit sind auf der Internetseite des Bundesamtes für 
Verbrauchergesundheit einschließlich des Datums der Veröffentlichung 
allgemein zugänglich kundzumachen. 

(7) Verordnungen, Beschlüsse und der Gebührentarif des Bundesamtes für 
Verbrauchergesundheit sind auf der Internetseite des Bundesamtes für 
Verbrauchergesundheit einschließlich des Datums der Veröffentlichung 
allgemein zugänglich kundzumachen. 

(8) Das Bundesamt für Verbrauchergesundheit hat Parteistellung 
einschließlich Rechtsmittelbefugnis in Verfahren gemäß den in Abs. 1 
angeführten Tätigkeiten, die vor den Bezirksverwaltungsbehörden oder dem 
Bundesverwaltungsgericht durchgeführt werden. Bescheide, Erkenntnisse und 
Beschlüsse sind dem Bundesamt für Verbrauchergesundheit zuzustellen. Dem 
Bundesamt für Verbrauchergesundheit steht das Recht auf Erhebung der Revision 
an den Verwaltungsgerichtshof zu. 

(8) Das Bundesamt für Verbrauchergesundheit hat Parteistellung 
einschließlich Rechtsmittelbefugnis in Verfahren gemäß den in Abs. 1 
angeführten Tätigkeiten, die vor den Bezirksverwaltungsbehörden oder dem 
Bundesverwaltungsgericht durchgeführt werden. Bescheide, Erkenntnisse und 
Beschlüsse sind dem Bundesamt für Verbrauchergesundheit zuzustellen. Dem 
Bundesamt für Verbrauchergesundheit steht das Recht auf Erhebung der Revision 
an den Verwaltungsgerichtshof zu. 

(9) Sachverständige der Europäischen Kommission und Bedienstete des 
Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
können die Kontrollorgane bei der Durchführung von Tätigkeiten im Rahmen der 
in Abs. 1 angeführten Aufgaben begleiten. 

(9) Sachverständige der Europäischen Kommission und Bedienstete des 
Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
können die Kontrollorgane bei der Durchführung von Tätigkeiten im Rahmen der 
in Abs. 1 angeführten Aufgaben begleiten. 

Kontrollorgane Kontrollorgane 

§ 17c. Die Grenzkontrollen sind durch besonders geschulte und fachlich 
befähigte Organe gemäß § 6c Abs. 5, die vom Bundesminister für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz bestellt worden sind, durchzuführen. 

§ 17c. Die Grenzkontrollen sind durch besonders geschulte und fachlich 
befähigte Tierärztinnen oder Tierärzte gemäß § 6c Abs. 5, die vom Bundesamt 
für Verbrauchergesundheit bestellt worden sind, durchzuführen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Bundesgesetz mit dem das Berufsrecht der Tierärztinnen und Tierärzte 
geregelt wird (Tierärztegesetz – TÄG) 

Bundesgesetz mit dem das Berufsrecht der Tierärztinnen und 
Tierärzte geregelt wird (Tierärztegesetz – TÄG) 

Tierärzteliste Tierärzteliste 

§ 8. (1) Die Kammer hat im übertragenen Wirkungsbereich eine Liste der 
Tierärztinnen und Tierärzte, die die Erfordernisse für eine Berufsausübung in 
Österreich erfüllen (Tierärzteliste), zu führen, wobei jeder eingetragenen Person 
eine unverwechselbare Nummer (Tierärztenummer) zuzuweisen ist. 

§ 8. (1) Die Kammer hat im übertragenen Wirkungsbereich eine Liste der 
Tierärztinnen und Tierärzte, die die Erfordernisse für eine Berufsausübung in 
Österreich erfüllen (Tierärzteliste), zu führen, wobei jeder eingetragenen Person 
eine unverwechselbare Nummer (Tierärztenummer) zuzuweisen ist. 

(2) Die Tierärzteliste hat folgende Daten zu enthalten: (2) Die Tierärzteliste hat folgende Daten zu enthalten: 

 1. Vor- und Familiennamen;  1. Vor- und Familiennamen; 

 2. akademischer Grad;  2. akademischer Grad; 

 3. Geburtsdatum und Geburtsort;  3. Geburtsdatum und Geburtsort; 

 4. Staatsangehörigkeit;  4. Staatsangehörigkeit; 

 5. Nachweis der abgeschlossenen tierärztlichen Hochschulausbildung bzw. 
der Berufsqualifikation (§ 6); 

 5. Nachweis der abgeschlossenen tierärztlichen Hochschulausbildung bzw. 
der Berufsqualifikation (§ 6); 

 6. Hauptwohnsitz;  6. Hauptwohnsitz; 

 7. Zustelladresse;  7. Zustelladresse; 

 8. bei aktiven Tierärztinnen und Tierärzten Berufssitz(e) oder Dienstort(e) 
sowie bei Personen, die den Beruf gemäß § 7 Abs. 1 ausüben, den 
Hinweis auf die grenzüberschreitende Tätigkeit; 

 8. bei aktiven Tierärztinnen und Tierärzten Berufssitz(e) oder Dienstort(e) 
sowie bei Personen, die den Beruf gemäß § 7 Abs. 1 ausüben, den 
Hinweis auf die grenzüberschreitende Tätigkeit; 

 8a. Hinweis auf eine Berufstätigkeit mit partiellem Berufszugang (§ 6 
Abs. 3a); 

 8a. Hinweis auf eine Berufstätigkeit mit partiellem Berufszugang (§ 6 
Abs. 3a); 

 9. eine vorhandene Ordinationstelefonnummer;  9. eine vorhandene Ordinationstelefonnummer; 

 10. Beginn und Ende der tierärztlichen Tätigkeit;  10. Beginn und Ende der tierärztlichen Tätigkeit; 

 11. Amtstitel, verliehene Titel und ausländische Titel samt Nachweis der 
Berechtigung zu deren Führung; 

 11. Amtstitel, verliehene Titel und ausländische Titel samt Nachweis der 
Berechtigung zu deren Führung; 

 12. Absolvierung einer fachlichen Fort- oder Weiterbildung einschließlich 
erworbener ÖTK-Diplome sowie Ablegung der Physikatsprüfung; 

 12. Absolvierung einer fachlichen Fort- oder Weiterbildung einschließlich 
erworbener ÖTK-Diplome sowie Ablegung der Physikatsprüfung; 

 13. Fachtierarzttitel;  13. Fachtierarzttitel; 

 14. Einstellung, Unterbrechung, Entziehung, Untersagung und 
Wiederaufnahme der Berufsausübung; 

 14. Einstellung, Unterbrechung, Entziehung, Untersagung und 
Wiederaufnahme der Berufsausübung; 

 15. Eröffnung und Schließung von tierärztlichen Hausapotheken unter  15. Eröffnung und Schließung von tierärztlichen Hausapotheken unter 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Angabe der jeweiligen Identifikationsnummer der tierärztlichen 
Hausapotheke (§ 24); 

Angabe der jeweiligen Identifikationsnummer der tierärztlichen 
Hausapotheke (§ 24); 

 16. Beteiligung an einer Tierärztegesellschaft gemäß § 18;  16. Beteiligung an einer Tierärztegesellschaft gemäß § 18; 

 17. TGD-Teilnahme(n);  17. TGD-Teilnahme(n); 

 18. amtliche Beauftragungen.  18. amtliche Beauftragungen; 

  19. Ermächtigung zur Ausstellung eines Heimtierausweises gemäß § 26 
Tiergesundheitsgesetz 2023, BGBl. I Nr. xxx/2023. 

(3) Die unter Abs. 2 Z 1 und 2 sowie Z 8 bis 15 angeführten Daten sind 
öffentlich. Jeder ist berechtigt, in den öffentlichen Teil der Tierärzteliste Einsicht 
zu nehmen sowie gegen Kostenersatz Kopien zu erhalten. 

(3) Die unter Abs. 2 Z 1 und 2 sowie Z 8 bis 15 und Z 19 angeführten Daten 
sind öffentlich. Jeder ist berechtigt, in den öffentlichen Teil der Tierärzteliste 
Einsicht zu nehmen sowie gegen Kostenersatz Kopien zu erhalten. 

(4) Angehörige des tierärztlichen Berufs können darüber hinaus (4) Angehörige des tierärztlichen Berufs können darüber hinaus 

 1. spezielle veterinärmedizinische Tätigkeitsbereiche,  1. spezielle veterinärmedizinische Tätigkeitsbereiche, 

 2. sonstige die Berufsausübung betreffende besondere Kenntnisse und 
Fertigkeiten sowie 

 2. sonstige die Berufsausübung betreffende besondere Kenntnisse und 
Fertigkeiten sowie 

 3. über die Ordinationstelefonnummer hinausgehende 
Kommunikationseinrichtungen 

 3. über die Ordinationstelefonnummer hinausgehende 
Kommunikationseinrichtungen 

in die Tierärzteliste eintragen lassen. Diese Daten dürfen bei Auskünften aus der 
Tierärzteliste bekannt gegeben sowie in Tierärzteverzeichnissen veröffentlicht 
werden. 

in die Tierärzteliste eintragen lassen. Diese Daten dürfen bei Auskünften aus der 
Tierärzteliste bekannt gegeben sowie in Tierärzteverzeichnissen veröffentlicht 
werden. 

(5) Die Kammer hat alle Eintragungen in den öffentlichen Teil der 
Tierärzteliste sowie deren Änderungen in ihrem Amtsblatt zu veröffentlichen. 

(5) Die Kammer hat alle Eintragungen in den öffentlichen Teil der 
Tierärzteliste sowie deren Änderungen in ihrem Amtsblatt zu veröffentlichen. 

(6) Die Kammer hat jede Eintragung in die Tierärzteliste je nach gewähltem 
Berufssitz oder Dienstort, der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde sowie dem 
zuständigen Landeshauptmann mitzuteilen. 

(6) Die Kammer hat jede Eintragung in die Tierärzteliste je nach gewähltem 
Berufssitz oder Dienstort, der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde sowie dem 
zuständigen Landeshauptmann mitzuteilen. 

(7) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz hat durch Verordnung nähere Bestimmungen 
über die Einrichtung und Führung der Tierärzteliste zu treffen. 

(7) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz hat durch Verordnung nähere Bestimmungen 
über die Einrichtung und Führung der Tierärzteliste zu treffen. 

Bundesgesetz über Tierarzneimittel Bundesgesetz über Tierarzneimittel 

Einbindung von Tierhaltern in die Arzneimittelanwendung Einbindung von Tierhaltern in die Arzneimittelanwendung 

§ 64. (1) Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz hat unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse der 

§ 64. (1) Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz hat unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Arzneimittelsicherheit, des Konsumentenschutzes, der Tiergesundheit und des 
Tierschutzes durch Verordnung festzulegen, welche Tierarzneimittel 
(Veterinärarzneispezialitäten bzw. deren Wirkstoffe) von der Tierärztin/vom 
Tierarzt im Rahmen der Bestimmungen des Abs. 2 oder des § 4 oder des § 15 des 
Tierärztegesetzes den Tierhaltern überlassen werden dürfen. Hiebei können, 
soweit dies zum Schutz der Gesundheit von Tier oder Mensch erforderlich ist, 
auch nähere Bestimmungen über die Anwendung der Tierarzneimittel festgelegt 
werden. 

Arzneimittelsicherheit, des Konsumentenschutzes, der Tiergesundheit und des 
Tierschutzes durch Verordnung festzulegen, welche Tierarzneimittel 
(Veterinärarzneispezialitäten bzw. deren Wirkstoffe) von der Tierärztin/vom 
Tierarzt im Rahmen der Bestimmungen des Abs. 2 oder des § 4 oder des § 15 des 
Tierärztegesetzes den Tierhaltern überlassen werden dürfen. Hiebei können, 
soweit dies zum Schutz der Gesundheit von Tier oder Mensch erforderlich ist, 
auch nähere Bestimmungen über die Anwendung der Tierarzneimittel festgelegt 
werden. 

(2) Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz hat nach Anhörung der Landeshauptleutekonferenz, der 
Österreichischen Tierärztekammer und der Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern Österreichs den jeweiligen sanitäts- und 
veterinärhygienischen Erfordernissen entsprechende bundesweit einheitliche 
Vorgaben, denen Tiergesundheitsdienste im Regelungsbereich dieses 
Bundesgesetzes zu entsprechen haben, durch Verordnung festzulegen. Die 
Anerkennung von Tiergesundheitsdiensten im Einzelfall hat auf Antrag durch die 
jeweils zuständige Landeshauptfrau/den jeweils zuständigen Landeshauptmann 
nach den vom Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz durch Verordnung festgelegten Vorgaben zu erfolgen. Die 
Landeshauptfrau/Der Landeshauptmann hat hiebei die nach den jeweiligen 
sanitäts-und veterinärhygienischen Erfordernissen notwendigen Bedingungen und 
Auflagen festzulegen. Der Anerkennungsbescheid ist der jeweils zuständigen 
Landeshauptfrau/vom jeweils zuständigen Landeshauptmann dem 
Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zu 
übermitteln. Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz kann diesen Bescheid jederzeit amtswegig aufheben, wenn 
der Bescheid entweder Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder 
Bestimmungen anderer auf die Abgabe oder Anwendung von Tierarzneimitteln 
oder Arzneimitteln bezugnehmender Vorschriften widerspricht. Im Rahmen 
dieser Tiergesundheitsdienste darf die Tierärztin/der Tierarzt der Tierhalterin/den 
Tierhalter in Hilfeleistungen, welche über die für die übliche Tierhaltung und 
Tierpflege notwendigen Tätigkeiten hinausgehen, sowie in die Anwendung von 
Tierarzneimitteln oder Arzneimitteln bei landwirtschaftlichen Nutztieren 
einbinden, wenn dies unter genauer Anleitung, Aufsicht und schriftlicher 
Dokumentation von Art, Menge und Anwendungsweise erfolgt. Im Rahmen eines 
solchen Tiergesundheitsdienstes können nach Maßgabe der Verordnung gemäß 

(2) Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz hat nach Anhörung der Landeshauptleutekonferenz, der 
Österreichischen Tierärztekammer und der Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern Österreichs den jeweiligen sanitäts- und 
veterinärhygienischen Erfordernissen entsprechende bundesweit einheitliche 
Vorgaben, denen Tiergesundheitsdienste im Regelungsbereich dieses 
Bundesgesetzes zu entsprechen haben, durch Verordnung festzulegen. Die 
Anerkennung von Tiergesundheitsdiensten im Einzelfall hat auf Antrag durch die 
jeweils zuständige Landeshauptfrau/den jeweils zuständigen Landeshauptmann 
nach den vom Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz durch Verordnung festgelegten Vorgaben zu erfolgen. Die 
Landeshauptfrau/Der Landeshauptmann hat hiebei die nach den jeweiligen 
sanitäts-und veterinärhygienischen Erfordernissen notwendigen Bedingungen und 
Auflagen festzulegen. Der Anerkennungsbescheid ist der jeweils zuständigen 
Landeshauptfrau/vom jeweils zuständigen Landeshauptmann dem 
Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zu 
übermitteln. Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz kann diesen Bescheid jederzeit amtswegig aufheben, wenn 
der Bescheid entweder Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder 
Bestimmungen anderer auf die Abgabe oder Anwendung von Tierarzneimitteln 
oder Arzneimitteln bezugnehmender Vorschriften widerspricht. Im Rahmen 
dieser Tiergesundheitsdienste darf die Tierärztin/der Tierarzt der Tierhalterin/den 
Tierhalter in Hilfeleistungen, welche über die für die übliche Tierhaltung und 
Tierpflege notwendigen Tätigkeiten hinausgehen, sowie in die Anwendung von 
Tierarzneimitteln oder Arzneimitteln bei landwirtschaftlichen Nutztieren 
einbinden, wenn dies unter genauer Anleitung, Aufsicht und schriftlicher 
Dokumentation von Art, Menge und Anwendungsweise erfolgt. Im Rahmen eines 
solchen Tiergesundheitsdienstes können nach Maßgabe der Verordnung gemäß 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Abs. 1 Tierhalterinnen/Tierhalter auch in Impfungen eingebunden werden. Die 
Bestimmungen des § 4 Abs. 1 Z 4 Tierärztegesetz und des § 12 Abs. 1 des 
Tierseuchengesetzes stehen daher einer solchen Einbindung auch bei Impfungen 
nach Maßgabe der Verordnung gemäß Abs. 1 nicht entgegen. Die Dokumentation 
ist von der Tierärztin/vom Tierarzt mindestens fünf Jahre lang aufzubewahren 
und der Behörde auf Verlangen vorzulegen. Im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes bestehende Tiergesundheitsdienste gelten bis zur 
Erlassung einer bundesweit einheitlichen Regelung der Tiergesundheitsdienste als 
Tiergesundheitsdienste im Sinne dieses Bundesgesetzes. 

Abs. 1 Tierhalterinnen/Tierhalter auch in Impfungen eingebunden werden. Die 
Bestimmungen des § 4 Abs. 1 Z 4 Tierärztegesetz und des § 12 Abs. 1 des 
Tierseuchengesetzes stehen daher einer solchen Einbindung auch bei Impfungen 
nach Maßgabe der Verordnung gemäß Abs. 1 nicht entgegen. Die Dokumentation 
ist von der Tierärztin/vom Tierarzt mindestens fünf Jahre lang aufzubewahren 
und der Behörde auf Verlangen vorzulegen. Im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes bestehende Tiergesundheitsdienste gelten bis zur 
Erlassung einer bundesweit einheitlichen Regelung der Tiergesundheitsdienste als 
Tiergesundheitsdienste im Sinne dieses Bundesgesetzes. 

(3) Die gemäß Abs. 2 mit Verordnung zu erlassenden Vorgaben für 
Tiergesundheitsdienste können insbesondere Folgendes beinhalten: 

(3) Die gemäß Abs. 2 mit Verordnung zu erlassenden Vorgaben für 
Tiergesundheitsdienste können insbesondere Folgendes beinhalten: 

 1. Angaben, Bedingungen, Auflagen und sonstige Einschränkungen, die im 
Anerkennungsbescheid der Landeshauptfrau/des Landeshauptmannes 
festzulegen sind; 

 1. Angaben, Bedingungen, Auflagen und sonstige Einschränkungen, die im 
Anerkennungsbescheid der Landeshauptfrau/des Landeshauptmannes 
festzulegen sind; 

 2. die organisatorischen Anforderungen an den Tiergesundheitsdienst, zum 
Beispiel hinsichtlich der einzurichtenden Organisationsform, der Organe 
und deren Befugnisse; 

 2. die organisatorischen Anforderungen an den Tiergesundheitsdienst, zum 
Beispiel hinsichtlich der einzurichtenden Organisationsform, der Organe 
und deren Befugnisse; 

 3. Aufgaben des Tiergesundheitsdienstes und Bestimmungen über dessen 
Betrieb, beispielsweise betreffend die Erlassung einer Geschäftsordnung 
und Gebühren, die der Tiergesundheitsdienst von den 
Teilnehmerinnen/Teilnehmern für erbrachte Leistungen zu fordern 
berechtigt ist; 

 3. Aufgaben des Tiergesundheitsdienstes und Bestimmungen über dessen 
Betrieb, beispielsweise betreffend die Erlassung einer Geschäftsordnung 
und Gebühren, die der Tiergesundheitsdienst von den 
Teilnehmerinnen/Teilnehmern für erbrachte Leistungen zu fordern 
berechtigt ist; 

 4. die Pflichten des Tiergesundheitsdienstes sowie die Rechte und Pflichten 
der teilnehmenden Tierhalterinnen/Tierhalter und 
Tierärztinnen/Tierärzte, insbesondere auch Regelungen über die 
fachliche Weiterbildung und Eigenkontrollen der Betriebsführung sowie 
Maßnahmen, die der Tiergesundheitsdienst bei Feststellung von 
Verstößen gegen die einschlägigen Vorschriften zu treffen hat. 

 4. die Pflichten des Tiergesundheitsdienstes sowie die Rechte und Pflichten 
der teilnehmenden Tierhalterinnen/Tierhalter und 
Tierärztinnen/Tierärzte, insbesondere auch Regelungen über die 
fachliche Weiterbildung und Eigenkontrollen der Betriebsführung sowie 
Maßnahmen, die der Tiergesundheitsdienst bei Feststellung von 
Verstößen gegen die einschlägigen Vorschriften zu treffen hat. 

(4) Die gemäß Abs. 2 mit Verordnung zu erlassenden Vorgaben für 
Tiergesundheitsdienste sind nach dem jeweiligen Stand der veterinär-und 
humanmedizinischen Wissenschaften 

(4) Die gemäß Abs. 2 mit Verordnung zu erlassenden Vorgaben für 
Tiergesundheitsdienste sind nach dem jeweiligen Stand der veterinär-und 
humanmedizinischen Wissenschaften 

 1. gemäß den Anforderungen zur Gewährleistung einer möglichst hohen 
Qualität von Lebensmitteln tierischer Herkunft und zur Erzielung eines 
bestmöglichen Verbraucherschutzes, 

 1. gemäß den Anforderungen zur Gewährleistung einer möglichst hohen 
Qualität von Lebensmitteln tierischer Herkunft und zur Erzielung eines 
bestmöglichen Verbraucherschutzes, 

 2. entsprechend den Erfordernissen zur Erhaltung der Gesundheit der für  2. entsprechend den Erfordernissen zur Erhaltung der Gesundheit der für 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
die Lebensmittelerzeugung bestimmten Tiere, die Lebensmittelerzeugung bestimmten Tiere, 

 3. unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse zur Minimierung des 
Einsatzes von Tierarzneimitteln und der haltungsbedingten 
Beeinträchtigungen bei der tierischen Erzeugung und 

 3. unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse zur Minimierung des 
Einsatzes von Tierarzneimitteln und der haltungsbedingten 
Beeinträchtigungen bei der tierischen Erzeugung und 

 4. unter Berücksichtigung der Besonderheiten der jeweils einzubeziehenden 
Tierarten sowie der jeweiligen Betriebsstruktur in Österreich 

 4. unter Berücksichtigung der Besonderheiten der jeweils einzubeziehenden 
Tierarten sowie der jeweiligen Betriebsstruktur in Österreich 

festzulegen. festzulegen. 

(5) Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz hat zu seiner Beratung einen Beirat „Tiergesundheitsdienst 
Österreich“ einzusetzen, in welchem der Bundesminister oder eine von ihm 
bestellte Vertreterin/ein von ihm bestellter Vertreter den Vorsitz führt. Ein 
Entsendungsrecht in diesen Beirat kommt der Österreichischen Tierärztekammer 
mit vier Vertretern, der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern 
Österreichs mit vier Vertretern, den Tiergesundheitsdiensten in den Ländern mit 
je einem Vertreter, der Bundesarbeitskammer mit einem Vertreter, der 
Wirtschaftskammer Österreich mit einem Vertreter, dem Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft mit einem Vertreter 
sowie dem Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz mit einem Vertreter zu. 

 

(6) Verordnungen, welche zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes gemäß § 7 Abs. 1 und Abs. 2 des 
Tierarzneimittelkontrollgesetzes erlassen wurden und in Kraft stehen, gelten als 
Verordnung iSd Abs. 1 und Abs. 2 dieses Bundesgesetzes. 

(6) Verordnungen, welche zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes gemäß § 7 Abs. 1 und Abs. 2 des 
Tierarzneimittelkontrollgesetzes erlassen wurden und in Kraft stehen, gelten als 
Verordnung iSd Abs. 1 und Abs. 2 dieses Bundesgesetzes. 
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